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A. Allgemeines

§ 1 Geltung
(1) Alle Lieferungen, Leistungen und 
Angebote von PS Elektrotechnik 
GmbH, GF Philipp Schendzielorz, 
(nachfolgend „Auftragnehmer, Werk-
unternehmer, Verkäufer“) erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen. 
Diese sind Bestandteil aller Verträge, 
die der Werkunternehmer mit seinen 
Vertragspartnern (nachfolgend auch 
„Auftraggeber, Kunden“) über die von 
ihm angebotenen Lieferungen oder 
Leistungen schließt. Sie gelten auch für 
alle zukünftigen Lieferungen, Leistun-
gen oder Angebote an den Auftrag-
geber, selbst wenn sie nicht nochmals 
gesondert vereinbart werden.

(2) Geschäftsbedingungen des Auf-
traggebers oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn der Auftrag-
nehmer ihrer Geltung im Einzelfall 
nicht gesondert widerspricht. Selbst 
wenn der Auftragnehmer auf ein 
Schreiben Bezug nimmt, das Ge-
schäftsbedingungen des Auftragge-
bers oder eines Dritten enthält oder 
auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen.

(3) Soweit die nachstehenden Bedin-
gungen keine Regelungen enthalten, 
gelten die Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs. 

§ 2 Vertragsabschluss, Form
(1) Alle Angebote des Werkunterneh-
mers sind freibleibend und unverbind-
lich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder 
eine bestimmte Annahmefrist enthal-
ten. Bestellungen oder Aufträge kann 
der Werkunternehmer innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Allein maßgeblich für die Rechts-
beziehungen zwischen Auftragnehmer 
und Auftraggeber ist der schriftlich 
geschlossene Vertrag, einschließlich 
dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Dieser gibt alle Abre-
den zwischen den Vertragsparteien 
zum Vertragsgegenstand vollstän-
dig wieder. Mündliche Zusagen des 
Auftragnehmers vor Abschluss dieses 
Vertrages sind rechtlich unverbindlich 
und mündliche Abreden der Vertrags-
parteien werden durch den schrift-
lichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht 
jeweils ausdrücklich aus ihnen ergibt, 
dass sie verbindlich fortgelten.

(3) Ergänzungen und Abänderungen 
der getroffenen Vereinbarungen 
einschließlich dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Ne-

benabreden, Änderungen und Ergän-
zungen sind nur gültig, wenn sie der 
Werkunternehmer schriftlich bestätigt. 
Das Gleiche gilt für Zusicherungen von 
Eigenschaften.

(4) Angaben des Werkunterneh-
mers zum Gegenstand der Lieferung 
oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Tole-
ranzen und technische Daten) sowie 
Darstellungen (z.B. Zeichnungen und 
Abbildungen) sind nur annähernd 
maßgeblich, soweit nicht die Verwend-
barkeit zum vertraglich vorgesehenen 
Zweck eine genaue Übereinstimmung 
voraussetzt. Sie sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen 
der Lieferung oder Leistung. Handels-
übliche Abweichungen und Abwei-
chungen, die aufgrund rechtlicher 
Vorschriften erfolgen oder technische 
Verbesserungen darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleich-
wertige Teile sind zulässig, soweit sie 
die Verwendbarkeit zum vertraglich 
vorgesehenen Zweck nicht beeinträch-
tigen.

(5) Der Verkäufer behält sich das 
Eigentum oder Urheberrecht an allen 
von ihm abgegebenen Angeboten 
und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Auftraggeber zur Verfügung ge-
stellten Zeichnungen, Abbildungen, 
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, 
Modellen, Werkzeugen und anderen 
Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der 
Auftraggeber darf diese Gegenstän-
de ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Verkäufers weder als solche noch 
inhaltlich Dritten zugänglich machen, 
sie bekannt geben, selbst oder durch 
Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er 
hat auf Verlangen des Verkäufers 
diese Gegenstände vollständig an 
diesen zurückzugeben und eventuell 
gefertigte Kopien zu vernichten, wenn 
sie von ihm im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang nicht mehr benötigt 
werden oder wenn Verhandlungen 
nicht zum Abschluss eines Vertrages 
führen. Ausgenommen hiervon ist die 
Speicherung elektronisch zur Verfügung 
gestellter Daten zum Zwecke üblicher 
Datensicherung.

(6) Rechtserhebliche Erklärungen und 
Anzeigen des Kunden in Bezug auf 
den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängel-
anzeige, Rücktritt oder Minderung) sind 
schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform 
abzugeben. Gesetzliche Formvorschrif-
ten bleiben unberührt.

B. Besondere Leistungs- und 
Reparaturbedingungen, Ver-
kaufsbedingungen

§ 3 Termine
(1) Vom Werkunternehmer in Aus-
sicht gestellte Fristen und Termine für 
Lieferungen und Leistungen gelten 
stets nur annähernd, es sei denn, dass 
ausdrücklich eine feste Frist oder ein 
fester Termin zugesagt oder vereinbart 
ist. Der Verkäufer kann – unbeschadet 
seiner Rechte aus Verzug des Auf-
traggebers – vom Auftraggeber eine 
Verlängerung von Liefer- und Lei-
stungsfristen oder eine Verschiebung 
von Liefer- und Leistungsterminen um 
den Zeitraum verlangen, in dem der 
Auftraggeber seinen vertraglichen 
Verpflichtungen dem Verkäufer gegen-
über nicht nachkommt.

(2) Der Werkunternehmer haftet nicht 
für Unmöglichkeit der Lieferung oder 
für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. 
Betriebsstörungen aller Art, Schwierig-
keiten in der Material- oder Energie-
beschaffung, Transportverzögerungen, 
Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, 
Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der 
Beschaffung von notwendigen behörd-
lichen Genehmigungen, behördliche 
Maßnahmen oder die ausbleibende, 
nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch Lieferanten) ver-
ursacht worden sind, die der Werk-
unternehmer nicht zu vertreten hat. 
Sofern solche Ereignisse dem Werkun-
ternehmer die Lieferung oder Leistung 
wesentlich erschweren oder unmöglich 
machen und die Behinderung nicht nur 
von vorübergehender Dauer ist, ist der 
Werkunternehmer zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern 
sich die Liefer- oder Leistungsfristen 
oder verschieben sich die Liefer- oder 
Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zzgl. einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit dem Auftraggeber 
infolge der Verzögerung die Abnah-
me der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzüg-
liche schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Werkunternehmer vom Vertrag 
zurücktreten.

§ 4 Kosten für die nicht durch-
geführten Aufträge

Der entstandene und zu belegende 
Aufwand wird dem Kunden in Rech-
nung gestellt (Fehlersuchzeit = Arbeits-
zeit), wenn ein Auftrag nicht durchge-
führt werden kann, weil: 
- der beanstandete Fehler unter Be-
achtung der Regeln der Technik nicht 

Allgemeine Geschäftsbedingungen



PS
ELEKTROTECHNIK

festgestellt werden konnte;
- ein benötigtes Ersatzteil nicht mehr 
zu beschaffen ist;
- der Kunde den vereinbarten Termin 
schuldhaft versäumt;
- der Auftrag während der Durchfüh-
rung zurückgezogen wurde;
- die Empfangsbedingungen bei 
Nutzung entsprechender Produkte aus 
dem Bereich der Unterhaltungselektro-
nik nicht einwandfrei gegeben sind.

§ 5 Gewährleistung, Sachmän-
gel
(1) Die Gewährleistungsfrist für alle Ar-
beitsleistungen, Reparaturen usw., und 
für eingebautes Material richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Bei Vorliegen eines Mangels hat 
der Kunde dem Werkunternehmer eine 
angemessene Frist zur Nacherfüllung 
zu setzen. Der Kunde hat insbesondere 
dafür Sorge zu tragen, dass der be-
anstandete Gegenstand zur Untersu-
chung und Durchführung der Nacher-
füllung dem Werkunternehmer oder 
dessen Beauftragten zur Verfügung 
steht. Ist der Werkunternehmer zur 
Nacherfüllung verpflichtet, kann er die-
se nach eigener Wahl durch Beseiti-
gung des Mangels oder durch Neuher-
stellung des Werkes erbringen. Schlägt 
die Nacherfüllung fehl, ist der Kunde 
berechtigt die Vergütung zu mindern 
oder vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Rücktritt ist ausgeschlossen bei Uner-
heblichkeit der Pflichtverletzung des 
Unternehmers oder wenn Gegenstand 
des Vertrages eine Bauleistung ist.

(3) Der Gewährleistungsanspruch 
erlischt, wenn der Auftraggeber ohne 
das Einverständnis des Werkunterneh-
mers an den Lieferungen und Leis-
tungen Änderungen vornimmt oder 
durch Dritte vornehmen lässt und die 
Mängelbeseitigung hierdurch unmög-
lich oder unzumutbar erschwert wird. 
In jedem Fall hat der Auftraggeber 
die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu 
tragen. Der Anspruch auf Gewährlei-
stung bei Eingriffen des Kunden oder 
Dritter in den Gegenstand erlischt 
dann nicht, wenn der Kunde eine ent-
sprechend substantiierte Behauptung 
des Verkäufers, daß der Eingriff in den 
Gegenstand den Mangel herbeigeführt 
habe, widerlegt.

(4) Offensichtliche Mängel der Leistun-
gen des Werkunternehmers muss der 
Kunde unverzüglich, spätestens fünf 
Werktage nach Eintritt der Erkennbar-
keit bei Abnahme oder Inbetriebnah-
me, dem Werkunternehmer schriftlich 
anzeigen, ansonsten ist dieser von der 
Mängelhaftung befreit.

(5) Eine im Einzelfall mit dem Auftrag-

geber vereinbarte Lieferung ge-
brauchter Gegenstände erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung für 
Sachmängel, soweit gesetzlich zulässig.

§ 6 Erweitertes Pfandrecht des 
Werkunternehmers an beweg-
lichen Sachen
(1)  Dem Werkunternehmer steht 
wegen seiner Forderung aus dem 
Auftrag ein Pfandrecht an dem auf-
grund des Auftrags in seinem Besitz 
gelangten Gegenstand des Kunden 
zu. Das Pfandrecht kann auch wegen 
Forderungen aus früher durchgeführten 
Arbeiten, Ersatzteillieferungen und 
sonstigen Leistungen geltend gemacht 
werden, soweit sie mit dem Gegen-
stand im Zusammenhang stehen. Für 
sonstige Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung gilt das Pfandrecht nur 
soweit diese unbestritten oder rechts-
kräftig sind.

(2) Wird der Gegenstand nicht inner-
halb vier Wochen nach Abholauffor-
derung abgeholt, kann vom Werkun-
ternehmer mit Ablauf dieser Frist ein 
angemessenes Lagergeld berechnet 
werden. Erfolgt nicht spätestens drei 
Monate nach der Abholaufforderung 
die Abholung, entfällt die Verpflich-
tung zur weiteren Aufbewahrung und 
jede Haftung für leicht fahrlässige Be-
schädigung oder Untergang. Ein Monat 
vor Ablauf dieser Frist ist dem Kunden 
eine Verkaufsandrohung zuzusenden. 
Der Werkunternehmer ist berechtigt, 
den Gegenstand nach Ablauf dieser 
Frist zur Deckung seiner Forderungen 
zum Verkehrswert zu veräußern. Ein 
etwaiger Mehrerlös ist dem Kunden zu 
erstatten.

§ 7 Sicherungsrechte
(1) Soweit die anlässlich von Repara-
turen eingefügten Ersatzteile o.Ä. nicht 
wesentliche Bestandteile werden, be-
hält sich der Werkunternehmer das Ei-
gentum an diesen eingebauten Teilen 
bis zum Ausgleich aller Forderungen 
des Werkunternehmens aus dem Ver-
trag vor. Die verkauften Gegenstände 
und Anlagen bleiben Eigentum des 
Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher 
aus diesem Vertrag ihm gegen den 
Kunden zustehender Ansprüche. Der 
Eigentumsvorbehalt bleibt bestehen 
für alle Forderungen, die der Ver-
käufer gegenüber dem Kunden im 
Zusammenhang mit dem Gegenstand, 
z.B. auf Grund von Reparaturen oder 
Ersatzteillieferungen sowie sonstiger 
Leistungen, nachträglich erwirbt. Bis zu 
dieser Erfüllung dürfen die Gegenstän-
de nicht weiterveräußert, vermietet, 
verliehen bzw. verschenkt und auch 
nicht bei nichtqualifizierten Dritten in 
Reparatur gegeben werden. Ebenso 
sind Sicherungsübereignung und Ver-

pfändung untersagt.

(2) Während der Dauer des Eigentums-
vorbehalts ist der Kunde zum Besitz 
und Gebrauch des Gegenstandes 
berechtigt, so lange er seinen Ver-
pflichtungen aus dem Eigentumsvor-
behalt nachkommt und sich nicht in 
Zahlungsverzug befindet. Kommt der 
Kunde in Zahlungsverzug oder kommt 
seinen Verpflichtungen aus dem 
Eigentumsvorbehalt nicht nach, kann 
der Verkäufer den Gegenstand vom 
Kunden herausverlangen und nach 
Androhung mit angemessener Frist 
den Gegenstand unter Verrechnung 
auf den Kaufpreis durch freihändigen 
Verkauf bestmöglich verwerten. Sämt-
liche Kosten der Zurückholung und 
des Ausbaus trägt der Kunde. Erfolgte 
die Reparatur beim Kunden, so hat 
der Kunde dem Werkunternehmer die 
Gelegenheit zu geben, den Ausbau 
beim Kunden vorzunehmen. Arbeits- 
und Wegekosten gehen zu Lasten des 
Kunden.

§ 8 Rücktritt
(1)  Der Verkäufer kann vom Vertrag 
zurücktreten:
- wenn er durch höhere Gewalt, 
Streik, Aussperrung oder durch einen 
sonstigen Umstand, den er nicht zu 
vertreten hat und der für die Fertig-
stellung des Gegenstandes von erheb-
licher Bedeutung ist, die Leistung nicht 
ausführen kann;
- wenn der Kunde einen schriftlich 
vereinbarten Zahlungstermin um mehr 
als 14 Tage überschreitet und eine ihm 
gesetzte Nachfrist von mindestens 14 
Tagen verstreichen lässt;
- wenn der Kunde wahrheitswidrige 
Angaben über seine Person, seinen 
Verdienst oder seine Verpflichtungen 
gemacht hat, die das Einhalten der 
Zahlungspflichten gefährden.

(2) Der Kunde kann vom Vertrag zu-
rücktreten:
wenn der Werkunternehmer schuldhaft 
die vom Kunden um eine angemes-
sene Nachfrist mit Ablehnungsandro-
hung verlängerte Lieferfrist nicht 
einhält. Kein Verschulden liegt vor 
bei Lieferhindernissen infolge von 
höherer Gewalt, Streik und Aussper-
rung. In solchen Fällen verlängert sich 
die Lieferzeit angemessen. Steht die 
Nichtausführbarkeit auf Grund solcher 
Umstände fest, kann der Kunde zurück-
treten. Die Lieferzeit gilt als eingehal-
ten, wenn die Gegenstände terminge-
recht zum Versand bereitstehen..

§ 9 Haftung
(1) Die Haftung des Werkunterneh-
mers auf Schadensersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbes. aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter 
oder falscher Lieferung und Leistung, 
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Vertragsverletzung, Verletzung von 
Pflichten bei Vertragsverhandlungen 
und unerlaubter Handlung ist, soweit 
es dabei jeweils auf ein Verschulden 
ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 
eingeschränkt.

(2) Der Werkunternehmer haftet 
nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungs-
gehilfen, soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflich-
ten handelt. Vertragswesentlich sind 
die Verpflichtung zur rechtzeitigen 
Lieferung und Installation des Ver-
tragsgegenstands, dessen Freiheit von 
Rechtsmängeln sowie solchen Sach-
mängeln, die seine Funktionsfähigkeit 
oder Gebrauchstauglichkeit mehr als 
nur unerheblich beeinträchtigen, sowie 
Beratungs-, Schutz- und Obhutspflich-
ten, die dem Kunden die vertrags-
gemäße Verwendung des Lieferge-
genstands ermöglichen sollen oder 
den Schutz von Leib oder Leben von 
Personal des Kunden oder den Schutz 
von dessen Eigentum vor erheblichen 
Schäden bezwecken.

(3) Soweit der Werkunternehmer 
gem. § 9 (2) dem Grunde nach auf 
Schadensersatz haftet, ist diese Haf-
tung auf Schäden begrenzt, die der 
Werkunternehmer bei Vertragsschluss 
als mögliche Folge einer Vertragsver-
letzung vorausgesehen hat oder die 
er bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, 
die Folge von Mängeln des Liefer-
gegenstands sind, sind außerdem nur 
ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung 
des Liefer- und Leistungsgegenstands 
typischerweise zu erwarten sind.

(4) Im Falle einer Haftung für einfache 
Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des 
Werkunternehmers für Sachschäden 
und daraus resultierende weitere Ver-
mögensschäden auf einen Betrag von 
500,00 EUR je Schadensfall beschränkt, 
auch wenn es sich um eine Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten handelt.

(5) Die vorstehenden Haftungsaus-
schlüsse und -beschränkungen gelten 
in gleichem Umfang zugunsten der 
Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehil-
fen des Werkunternehmers.

(6) Soweit der Werkunternehmer 
technische Auskünfte gibt oder bera-
tend tätig wird und diese Auskünfte 
oder Beratung nicht zu dem von ihm 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht 
dies unentgeltlich und unter Ausschluss 
jeglicher Haftung.

(7) Die Einschränkungen dieses § 9 
gelten nicht für die Haftung des 
Werkunternehmers wegen vorsätz-
lichen Verhaltens, für garantierte 
Beschaffenheitsmerkmale, wegen 
Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz.

(8) Fehler, die durch Beschädigung, 
falschen Anschluss oder falsche 
Bedienung durch den Kunden verurs-
acht werden, Schäden durch höhere 
Gewalt, z.B. Blitzschlag, Mängel durch 
Verschleiß bei Überbeanspruchung me-
chanischer oder elektromechanischer 
Teile durch nichtbestimmungsgemäßen 
Gebrauch oder Mängel durch Ver-
schmutzung, Schäden durch außerge-
wöhnliche mechanische, chemische 
oder atmosphärische Einflüsse, sind 
dem Werkunternehmer nicht zure-
chenbar.

§ 10 Preise und Zahlungsbe-
dingungen für Verkäufe und 
Leistungen
(1) Die Preise gelten für den in den 
Auftragsbestätigungen aufgeführten 
Leistungs- und Lieferungsumfang. 
Mehr- oder Sonderleistungen werden 
gesondert berechnet. Die Preise ver-
stehen sich in EUR ab Betriebssitz des 
Werkunternehmers zzgl. Verpackung, 
der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei 
Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren 
und anderer öffentlicher Abgaben.

(2) Für Leistungen, die im Auftrag 
nicht enthalten sind oder die von 
der Leistungsbeschreibung abwei-
chen, kann ein Nachtragsangebot 
vom Kunden angefordert oder vom 
Werkunternehmer abgegeben werden. 
Soweit dies nicht erfolgt, werden diese 
Leistungen nach Aufmaß und Zeit 
berechnet. 

(3) Bei Aufträgen, deren Ausführung 
über einen Monat dauert, sind je nach 
Fortschreiten der Arbeiten Abschlags-
zahlungen in Höhe von 90% des jewei-
ligen Wertes der geleisteten Arbeiten 
zu erbringen. Die Abschlagszahlungen 
sind vom Werkunternehmer anzufor-
dern und binnen 8 Tagen ab Rech-
nungsdatum vom Kunden zu leisten.

(4) Die genannten Preise basieren auf 
den gegenwärtigen Kosten für Löhne 
und Materialpreise. 
Für den Fall, dass Waren und Leis-
tungen mindestens vier Monate nach 
Vertragsschluss geliefert werden sollen 
und sich Kosten für die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen und Materi-
alien  (insbesondere Kabel, Elektronik, 
Metalle, Löhne) zum Zeitpunkt ihrer 
Lieferung bzw. Ausführung um mehr 
als 10 Prozent steigen oder fallen 
sollten, hat jede der beiden Vertrags-

parteien das Recht, von der jeweils 
anderen den Eintritt in ergänzende 
Verhandlungen zu verlangen, mit dem 
Ziel, durch Vereinbarung eine ange-
messene Anpassung der vertraglich 
vereinbarten Preise für die betroffenen 
vertragsgegenständlichen Materialien 
an die aktuellen Lieferpreise herbei-
zuführen. Dies gilt nicht, wenn eine 
längere Preisgarantie ausdrücklich ver-
einbart wurde. Kann über die Preisan-
passung keine Einigung erzielt werden, 
ist jede Seite zum Rücktritt berechtigt. 

(5) Ändern sich nach Vertrags-
abschluss Stückzahlen, Maße oder 
Konstruktionsarten, so werden die 
vereinbarten Preise der Änderung ent-
sprechend herabgesetzt oder erhöht. 

(6) Rechnungsbeträge sind innerhalb 
von 8 Tagen ohne jeden Abzug zu 
bezahlen, sofern nicht etwas anderes 
schriftlich vereinbart ist. Maßgebend 
für das Datum der Zahlung ist der 
Eingang beim Werkunternehmer. Die 
Zahlung per Scheck ist ausgeschlossen, 
sofern sie nicht im Einzelfall gesondert 
vereinbart wird. Leistet der Auftragge-
ber bei Fälligkeit nicht, so tritt Verzug 
ein und die ausstehenden Beträge 
sind ab dem Tag der Fälligkeit mit 5 % 
p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung 
höherer Zinsen und weiterer Schäden 
im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

(7) Die Aufrechnung mit Gegenan-
sprüchen des Auftraggebers oder die 
Zurückbehaltung von Zahlungen wegen 
solcher Ansprüche ist nur zulässig, 
soweit die Gegenansprüche unbe-
stritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind oder sich aus demselben Auftrag 
ergeben, unter dem die betreffende 
Lieferung erfolgt ist.

C. Schlussbestimmungen

§ 11 Erfüllungsort
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen 
aus dem Vertragsverhältnis ist Neck-
argemünd, soweit nichts anderes 
bestimmt ist. Schuldet der Werkunter-
nehmer auch die Installation, ist Erfül-
lungsort der Ort, an dem die Installati-
on zu erfolgen hat.

§ 12 Gerichtsstand
Ist der Auftraggeber Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen oder hat er in der 
Bundesrepublik Deutschland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand, so ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
etwaigen Streitigkeiten aus der Ge-
schäftsbeziehung zwischen dem Werk-
unternehmer und dem Auftraggeber 
nach Wahl des Werkunternehmers 
Heidelberg. Zwingende gesetzliche 
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Bestimmungen über ausschließliche 
Gerichtsstände bleiben von dieser 
Regelung unberührt.

§ 13 Datenschutz
Der Kunde ist damit einverstanden, 
dass die erhobenen Daten mittels EDV 
gespeichert und verarbeitet werden. 
Bestandsdaten werden ausschließlich 
zur Abwicklung des Auftrages ver-
wendet. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte ist dem Werkunternehmer 
grundsätzlich untersagt, soweit dies 
nicht für die ordnungsgemäße Ab-
wicklung des Vertrags (z.B. Zahlungs-
abwicklung) erforderlich ist. In diesen 
Fällen beschränkt sich der Umfang der 
übermittelten Daten jedoch nur auf 
das erforderliche Minimum. Der Kunde 
hat jederzeit ein Recht auf kostenlose 
Auskunft, Berichtigung, Sperrung und 
Löschung der gespeicherten Daten. 
Wegen weitergehender datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen wird auf die 
als Anlage beigefügten Datenschutz-
hinweise verwiesen.

§ 14 Salvatorische Klausel
Soweit der Vertrag oder diese Allge-
meinen Lieferbedingungen Regelungs-
lücken enthalten, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken diejenigen rechtlich 
wirksamen Regelungen als vereinbart, 
welche die Vertragspartner nach den 
wirtschaftlichen Zielsetzungen des 
Vertrages und dem Zweck dieser All-
gemeinen Lieferbedingungen verein-
bart hätten, wenn sie die Regelungslü-
cke gekannt hätten..

1. Name und Kontaktdaten des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen 

Diese Datenschutzhinweise gelten für 
die Datenverarbeitung durch:

Verantwortlicher: 
Herr Philipp Schendzielorz
Anschrift:  
Wiesenbacher Str. 41 
69151 Neckargemünd

2. Erhebung und Speicherung perso-
nenbezogener Daten sowie Art, Zweck 
und deren Verwendung

Zum Zweck der Anbahnung und Durch-
führung des Werkvertrags erheben wir 
folgende Daten:

• Anrede, Vorname, Nachname, An-
schrift privat und Vertragsobjekt

• E-Mail-Adresse, Telefonnummer
• Kontodaten
• Korrespondenz 
• Auftragsdaten

Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b, f DSGVO zu den ge-
nannten Zwecken und für die beidsei-
tige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem Werkvertragsverhältnis erforder-
lich. Ihre personenbezogenen Daten 
werden regelmäßig bis zum Ablauf der 
gesetzlichen dreijährigen Regelverjäh-
rungsfrist (§ 195 BGB) gespeichert und 
mit Ablauf der Frist gelöscht. Sofern 
wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 
aufgrund von steuer- und handels-
rechtlichen Aufbewahrungs- und Do-
kumentationspflichten (aus HGB, StGB 
oder AO) zu einer längeren Speiche-
rung verpflichtet sind oder Sie in eine 
darüber hinaus gehende Speicherung 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO 
eingewilligt haben, sind diese Fristen 
maßgeblich. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Ihre persönlichen Daten werden nicht 
an andere außer den im Folgenden 
genannten Dritten zu den aufge-
führten Zwecken weitergegeben. 
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. b DSGVO für die Abwicklung 
des Vertragsverhältnisses mit Ihnen 
erforderlich ist, werden Ihre personen-
bezogenen Daten an folgende Dritte 
weitergegeben:  

• Mitarbeiter des Auftragnehmers 
bzw. seiner Bevollmächtigten

• Mitarbeiter von Unternehmen, die 

im Auftrag des Auftragnehmers 
weisungsgebunden Daten verar-
beiten

• um Zwecke der Abrechnung 
von Zahlungsansprüchen an das 
beauftragte Abrechnungsunter-
nehmen (FinTecrity GmbH, 68219 
Mannheim)

Die weitergegebenen Daten dürfen 
von diesen ausschließlich zu den ge-
nannten Zwecken verwendet werden.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht eine erteilte 
Einwilligung zu widerrufen gemäß Art. 
7 Abs. 3 DSGVO, Auskunft über die 
von uns verarbeiteten Daten gemäß 
Art. 15 DSGVO, die Berichtigung Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten gemäß Art. 17 DSGVO zu 
verlangen. Außerdem steht Ihnen das 
Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung gemäß Art. 18 DSGVO, einer 
Mitteilung im Zusammenhang mit der 
Berichtigung oder Löschung personen-
bezogener Daten oder der Einschrän-
kung der Verarbeitung gemäß Art. 18 
DSGVO sowie das Recht auf Datenü-
bertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO zu. 
Auch können Sie sich bei einer Auf-
sichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO 
beschweren. 

5. Widerspruchsrecht

Sofern Ihre personenbezogenen Da-
ten auf Grundlage von berechtigten 
Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DSGVO verarbeitet werden, haben 
Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten ein-
zulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 
die sich aus Ihrer besonderen Situa-
tion ergeben. Sofern Sie von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, 
wenden Sie sich bitte an die oben 
angegebene Adresse des Verantwort-
lichen. 
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